
Joachim Lindenberg 

Von: GP IFG <ifg@bsi.bund.de> 

Gesendet: Friday, 8 October 2021 15:03 

An: BE 
Cc: GP IFG 

Betreff: AW: Sichere Email nach BSI TR-03108 [#228518] 

Anlagen: 20211008_Bescheid_TR-03108.pdf 

Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

anbei übersende ich Ihnen meinen Bescheid zu Ihrer untenstehenden Anfrage nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Referat BL23 - IT-Sicherheit und Recht 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

  

Godesberger Allee 185 - 189 

53175 Bonn 

Telefon: +49 (0)228 99 9582 O0 

Telefax: +49 (0)228 99 9582 6767 

E-Mail: ifg@bsi.bund.de 

Internet: www.bsi.bund.de 

#DeutschlandDigitalsicherBSl 

Von: Joachim Lindenberg [#228518] <j.lindenberg.gpdv2t26dn @fragdenstaat.de> 

Gesendet: Samstag, 18. September 2021 09:15 

An: GP IFG <ifg@bsi.bund.de> 

Betreff: Sichere Email nach BSI TR-03108 [#228518] 

Antrag nach dem IFG/UIG/VIG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich habe mein Verständnis zu sicheren EMails bzw. zu Emailverschlüsselung auf 

https://blog.lindenberg.one/Emailverschlusselung gestellt - motiviert zunächst durch die Orientierungshilfe der 

Datenschutzkonferenz, aber da mir auch die BSI TR-03108 bekannt wurde - meine Erwartungen deckem sich nicht so 

ganz mit dem Inhalt der BSI TR-03108. Ich habe da einige inhaltliche Fragen zur BSI TR-03108: 

* hat eine Abstimmung mit der Datenschutzkonferenz oder dem BfDI stattgefunden, um zu einer einheitlichen Liste 

von Anforderungen zu kommen? 

* warum wird DANE verflichtend gemacht, DKIM aber nicht?
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Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

Auf Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 

18.09.2021 ergeht folgender 

Bescheid 

1.) Ihrem Antrag auf Informationszugang wird zugestimmt. 

2.) Es werden keine Gebühren erhoben. 

Begründung 

1. 

In Ihrer oben genannten Anfrage bitten Sie zum einen um Übersendung 

von Informationen zu den nach folgenden Fragen betreffend die TR- 

03108 

„..* hat eine Abstimmung mit der Datenschutzkonferenz oder dem BfDI 

stattgefunden, um zu einer einheitlichen Liste von Anforderungen zu 
kommen? 
* warum wird DANE verflichtend gemacht, DKIM aber nicht? 
* welche Mindestanforderungen gelten für das Sicherheitskonzept? Der 

Datenschutzkonferenz ist Verschlüsselung der Persistenz ein Anliegen, aber 
dem BSI Ja eher nicht (siehe 
https://fragdenstaat.de/anfrage/verschlusselung-im-bsi-grundschutz/).“ 

Im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) liegen 
keine Informationen im Sinne des $ 2 Nummer 1 IFG vor, die Ihre 

obenstehenden Fragen beantworten. 

Des Weiteren bitten Sie um Informationen zu der Zusammensetzung der 
Gebühren für die Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichen. 

Deutschland 

Digital-Sicher-BSI- 

Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik 
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53175 Bonn 
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Fax +49 228 99 9582-6767 

ifg@bsi.bund.de 

www.bsi.bund.de 

DE-Mail-Adresse: 

poststelle@bsi-bund.de-mail.de



Ar 

Bundesamt 
für Sicherheit in der 
Informationstechnik 

Seite 2 von 2 

Die Gebührenhöhe für die Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichen wird 
nach zeitlichem Aufwand bemessen. Es gilt hier die Besondere 
Gebührenverordnung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in dessen 
Zuständigkeitsbereich (Besondere Gebührenverordnung BMI - 
BMIBGebV), Erste Verordnung zur Änderung der Besonderen 
Gebührenverordnung BMIVom 10. September 2021. 

2: 

Bei Ihrer Anfrage handelt es sich um eine einfache Anfrage im Sinne des 

810 Abs. 15.2 IFG. Es werden keine Gebühren erhoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Godesberger 

Allee 185 - 189, 53175 Bonn Widerspruch erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Deutschland 

Digital-Sicher-BSI-


